
 

  

 

 
    

Weitere Übersichten zum Beihilferecht finden Sie unter http://www.kbk-anwaelte.de/kernkompetenzen-beihilferecht.  
Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie uns gerne eine Email an info@kbk-anwaelte.de. Vielen Dank! 

 
 

 

Beihilfebegriff (Art. 107 Abs. 1 AEUV): 

Unvereinbar sind grundsätzlich alle 

staatlichen 
oder aus 

staatlichen 
Mitteln 

gewährten 

Beihilfen 
gleich 

welcher Art, 

die durch die 
Begünstigung 

bestimmter 
Unternehmen 

oder 
Produktions-

zweige 

den 
Wettbewerb 
verfälschen 

oder zu 
verfälschen 

drohen, 

soweit sie den 
Handel 

zwischen 
Mitglieds-

staaten 
beeinträch-

tigen 

z.B. durch Bund, 
Land, Kommunen, 

kommunale 
Unternehmen, 

Stiftungen, 
Anstalten 

alle Maßnahmen mit 
ökonomischer 
Wirkung, z.B. 

Steuervergünsti-
gungen, Zuschüsse, 

Darlehen, 
Bürgschaften 

d.h. ohne 
marktangemesse-

ne Vergütung 

Erfassung 
bestimmter, 

wirtschaftlich tätiger 
Einheiten oder 
Branchen, z.B. 

kommunale 
Gesellschaften 

Eingriff in ein 
potenzielles 

Wettbewerbs-
verhältnis 

ausgeschlossen bei 
rein lokalen 
Wirtschafts-

tätigkeiten, z.B. 
Förderung eines 
Sportbades ohne 

überregionale 
Attraktion 
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